
  

 
 

Änderungsantrag 5 

 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstruktur- und -Qualitäts-Weiterentwicklungs-

gesetz – GKV-FQWG) 

- Drs. 18/1307 - 

 

 

Zu den Artikeln 16a – neu –, 16b – neu – und 16c – neu – 

(KHG, BPflV und Psych-Entgeltgesetz) (Schlichtungsausschuss auf Landes-

ebene, Verlängerung der Optionsphase 

des Psych-Entgeltsystems) 

 

 

Nach Artikel 16 werden die folgenden Artikel 16a bis 16c eingefügt: 
 

‚Artikel 16a 

Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Das Krankenhausfinanzierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 
1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 5c des Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2423) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 17c Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 8 werden nach dem Wort „Schlichtungsausschusses“ die Wörter „sowie Rege-
lungen zur Finanzierung der wahrzunehmenden Aufgaben“ eingefügt. 

b) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Kommt keine Vereinbarung zustande, entscheidet die Schiedsstelle nach § 18a Ab-
satz 1 auf Antrag einer Vertragspartei. Wenn bis zum 31. August 2014 kein Schlich-
tungsausschuss anrufbar ist, ist die Aufgabe des Schlichtungsausschusses bis zu sei-
ner Bildung übergangsweise von der Schiedsstelle nach § 18a Absatz 1 wahrzuneh-
men. Für diese Zeit kann die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 1 unter Berücksichti-
gung der Vorgaben von Satz 3 einen vorläufigen Schlichtungsausschuss einrichten.“ 

2. § 17d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ ersetzt. 
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bb) In Satz 5 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und werden nach der An-
gabe „2014“ ein Komma und die Wörter „1. Januar 2015 oder 1. Januar 2016“ ein-
gefügt. 

cc) In Satz 7 wird die Angabe „2015“ durch die Angabe „2017“ ersetzt. 

dd) In Satz 8 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 

ee) In Satz 9 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 

ff) In Satz 10 wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ersetzt. 

b) In Absatz 8 Satz 4 wird die Angabe „2014“ durch die Angabe „2016“ ersetzt. 

Artikel 16b 

Änderung der Bundespflegesatzverordnung 

Die Bundespflegesatzverordnung vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), die zuletzt 
durch Artikel 5b des Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2423) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und werden nach der An-
gabe „2014“ ein Komma und die Angabe „2015 oder 2016“ eingefügt. 

cc) In Satz 4 wird die Angabe „2015“ durch die Angabe „2017“ ersetzt. 

dd) In Satz 5 wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ ersetzt und wer-
den nach den Wörtern „§ 9 Absatz 1 Nummer 5“ die Wörter „in den Jahren 2015 und 
2016 in zweifacher und in den Jahren 2017 und 2018 in einfacher Höhe“ eingefügt. 

d) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ ersetzt. 

e) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ er-
setzt. 

bb) In Nummer 1 wird die Angabe „2013 und 2014“ durch die Angabe „2013, 2014, 
2015 und 2016“ und wird die Angabe „2015“ durch die Angabe „2017“ ersetzt. 

cc) In Nummer 3 wird die Angabe „2013 und 2014“ durch die Angabe „2013, 2014, 
2015 und 2016“ und wird die Angabe „2015“ durch die Angabe „2017“ ersetzt. 
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2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird die Angabe „2017 bis 2021“ durch die Angabe „2019 bis 2023“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 1 wird die Angabe „2017, 2018, 2019, 2020 und 2021“ durch die Angabe 
„2019, 2020, 2021, 2022 und 2023“ ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ 
und wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 1 Buchstabe b wird die Angabe „2016“ durch die Angabe 
„2018“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „2018 bis 2021“ durch die Angabe „2020 bis 2023“ er-
setzt. 

d) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“, die 
Angabe „2018“ durch die Angabe „2020“, die Angabe „2019“ durch die Angabe 
„2021“, die Angabe „2020“ durch die Angabe „2022“ und die Angabe „2021“ durch 
die Angabe „2023“ ersetzt. 

bb) In Nummer 1 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 

cc) In Nummer 2 wird die Angabe „2018“ durch die Angabe „2020“ ersetzt. 

dd) In Nummer 3 wird die Angabe „2019“ durch die Angabe „2021“ ersetzt. 

ee) In Nummer 4 wird die Angabe „2020“ durch die Angabe „2022“ ersetzt. 

ff) In Nummer 5 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2023“ ersetzt. 

e) In Absatz 4 wird die Angabe „2017 bis 2021“ durch die Angabe „2019 bis 2023“ ersetzt. 

f) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“, die Angabe „2018“ 
durch die Angabe „2020“, die Angabe „2019“ durch die Angabe „2021“, die Angabe 
„2020“ durch die Angabe „2022“ und die Angabe „2021“ durch die Angabe „2023“ 
ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „2017 bis 2021“ durch die An-
gabe „2019 bis 2023“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 1 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 

ccc) In Nummer 2 wird die Angabe „2018“ durch die Angabe „2020“ ersetzt. 

ddd) In Nummer 3 wird die Angabe „2019“ durch die Angabe „2021“ ersetzt. 
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eee) In Nummer 4 wird die Angabe „2020“ durch die Angabe „2022“ ersetzt. 

fff) In Nummer 5 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2023“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird die Angabe „2017 bis 2021“ durch die Angabe „2019 bis 2023“ er-
setzt. 

dd) Satz 5 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 2 wird die Angabe „2018“ durch die Angabe „2020“ ersetzt. 

ccc) In Nummer 3 wird die Angabe „2019“ durch die Angabe „2021“ ersetzt. 

ddd) In Nummer 4 wird die Angabe „2020“ durch die Angabe „2022“ ersetzt. 

eee) In Nummer 5 wird die Angabe „2021“ durch die Angabe „2023“ ersetzt. 

g) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „2017 bis 2021“ durch die Angabe „2019 bis 2023“ 
ersetzt. 

h) In Absatz 11 Satz 1 wird die Angabe „2022“ durch die Angabe „2024“ ersetzt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 

4. In § 10 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt. 

5. § 11 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „2013, 2014 oder 2015“ durch die Angabe „2013, 2014, 
2015, 2016 oder 2017“ ersetzt und werden nach dem Wort „Verordnung“ die Wörter „in 
der jeweils geltenden Fassung der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6“ 
eingefügt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt und werden 
nach dem Wort „Verordnung“ die Wörter „oder in der jeweils geltenden Fassung der 
Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6“ eingefügt. 

6. In § 15 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „2013, 2014 oder 2015“ durch die Angabe „2013, 
2014, 2015, 2016 oder 2017“ ersetzt. 

7. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „2013 oder 2014“ durch die Angabe „2013, 2014, 
2015 oder 2016“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „2016“ durch die Angabe „2018“ ersetzt. 

8. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a) Die Übersicht wird wie folgt geändert: 
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aa) In der Bezeichnung des Abschnitts B1 wird die Angabe „2016“ durch die Angabe 
„2018“ ersetzt. 

bb) In der Bezeichnung des Abschnitts B2 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe 
„2019“ ersetzt. 

b) In der Überschrift des Abschnitts B2 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ 
ersetzt. 

Artikel 16c 

Änderung des Psych-Entgeltgesetzes 

In Artikel 8 Absatz 3 des Psych-Entgeltgesetzes vom 21. Juli 2012 (BGBl I S. 1613) wird 
die Angabe „2017“ durch die Angabe „2019“ ersetzt.’ 
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Begründung: 

 

Zu Artikel 16a (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Durch die Ergänzung von Satz 8 wird klargestellt, dass im Rahmen der näheren Einzelheiten 

zum Verfahren des Schlichtungsausschusses auch Regelungen zur Finanzierung der wahrzu-

nehmenden Aufgaben zu treffen sind. 

Zu Buchstabe b 

Mit dem Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der Kranken-

versicherung, das bereits zum 1. August 2013 in Kraft getreten ist, wurden die Selbstverwal-

tungspartner auf Landesebene (Landesverbände Krankenkassen und Ersatzkassen einerseits 

und Landeskrankenhausgesellschaften andererseits) verpflichtet, Schlichtungsausschüsse auf 

Landesebene einzurichten. Diese sind bei Streitigkeiten über das Ergebnis einer Abrechnungs-

prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung anzurufen, bevor Klage beim 

Sozialgericht eingereicht werden kann, sofern der Streitwert geringer als 2.000 Euro ist. Die 

Regelung dient der Entlastung der Sozialgerichte. Bisher haben die Selbstverwaltungspartner 

auf Landesebene noch keinen arbeitsfähigen Schlichtungsausschuss eingerichtet. Um eine flä-

chendeckende Einrichtung der Schlichtungsausschüsse zu gewährleisten, wird durch die vor-

gesehenen Regelungen eine Konfliktlösung eingeführt. Durch den neuen Satz 9 wird vorgege-

ben, dass im Falle einer nicht erfolgreichen Einigung der Vertragsparteien auf Landesebene auf 

Einzelheiten zum Verfahren und zur Finanzierung des Schlichtungsausschusses auf Landes-

ebene die Landesschiedsstelle nach § 18a Absatz 1 KHG auf Antrag einer Vertragspartei ent-

scheidet. Wenn bis zum 31. August 2014 kein arbeitsfähiger Schlichtungsausschuss auf Lan-

desebene besteht, ist nach Satz 10 die Aufgabe des Schlichtungsausschusses bis zur Bildung 

des Schlichtungsausschusses übergangsweise von der Schiedsstelle nach § 18a Absatz 1 

KHG wahrzunehmen. Allerdings kann nach Satz 11 die Landesschiedsstelle für die übergangs-

weise Wahrnehmung der Aufgabe des Schlichtungsausschusses einen vorläufigen Schlich-

tungsausschuss einrichten. Auch der vorläufige Schlichtungsausschuss muss paritätisch mit 

Vertretern der Krankenkassen und Krankenhäuser und einem unparteiischen Vorsitz besetzt 

sein.  
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Zu Nummer 2 

Um den Krankenhäusern Zeit für notwendige Anpassungen im Zusammenhang mit der Einfüh-

rung des pauschalierenden Vergütungssystems für psychiatrische und psychosomatische 

Krankenhäuser und Fachabteilungen (Einrichtungen) zu geben und um den Selbstverwaltungs-

partnern auf Bundesebene (Deutsche Krankenhausgesellschaft, GKV-Spitzenverband, Verband 

der privaten Krankenversicherung) Gelegenheit zur Weiterentwicklung des Vergütungssystems 

zu geben, wird die sog. Optionsphase um zwei Jahre verlängert (siehe dazu auch die Änderun-

gen der Bundespflegesatzverordnung und des Psych-Entgeltgesetzes). Dies bedeutet, dass die 

psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen auch in den Jahren 2015 und 2016 noch 

frei darüber entscheiden können, ob sie bereits das neue oder noch das alte Vergütungssystem 

anwenden wollen. Die obligatorische Anwendung des neuen Vergütungssystems verschiebt 

sich dadurch um zwei Jahre auf das Jahr 2017. Die budgetneutrale Phase, während der aus 

der Anwendung des neuen Vergütungssystems für die psychiatrischen und psychosomatischen 

Einrichtungen weder Gewinne noch Verluste resultieren, verlängert sich daher ebenfalls um 

zwei Jahre und dauert nunmehr bis einschließlich 2018. In der Folge verschiebt sich der Beginn 

der Konvergenzphase, in der die krankenhausindividuellen Basisentgeltwerte schrittweise an 

den Landesbasisentgeltwert angeglichen werden, ebenfalls um zwei Jahre auf die Jahre 2019 

bis 2023. Die gesamte Einführungsphase des neuen Entgeltsystems verlängert sich somit um 

zwei Jahre. 

Zu Buchstabe a 

Doppelbuchstabe aa 

Die Regelung verlängert die budgetneutrale Phase um zwei Jahre und dehnt sie auf die Jahre 

2017 und 2018 aus. 

Zu den Doppelbuchstaben bb und cc 

Die Regelung verlängert die Optionsphase um zwei Jahre und dehnt sie auf die Jahre 2015 und 

2016 aus. Die obligatorische Einführung des neuen Vergütungssystems erfolgt daher erst im 

Jahr 2017. 

Zu den Doppelbuchstaben dd und ee 

Der Beginn der Konvergenzphase wird um zwei Jahre auf das Jahr 2019 verschoben. 

Zu Doppelbuchstabe ff 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. 
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Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. 

 

Zu Artikel 16b (Änderung der Bundespflegesatzverordnung) 

Zu Nummer 1 

Zu den Buchstaben a und b 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich zum einen um eine Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des 

neuen Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen. Zum anderen 

setzt die Regelung einen finanziellen Anreiz für die psychiatrischen und psychosomatischen 

Einrichtungen, frühzeitig das neue Entgeltsystem anzuwenden, da ihnen für die Jahre 2015 und 

2016 die Möglichkeit eingeräumt wird, einen Budgetanstieg bis zum Zweifachen der ansonsten 

geltenden Obergrenze (Veränderungswert oder Grundlohnrate) mit den Kostenträgern zu ver-

einbaren. Diese Möglichkeit gilt sowohl für die Einrichtungen, die ab dem Jahr 2015 oder 2016 

das neue Entgeltsystem optional anwenden, als auch für die Einrichtungen, die bereits in den 

Jahren 2013 oder 2014 optiert haben. In der Annahme einer Optionsquote von jeweils 40 % in 

den Jahren 2015 und 2016 entstehen hieraus Mehrausgaben für alle Kostenträger in Höhe von 

rund 74 Millionen Euro im Jahr 2015 und von rund 76 Millionen Euro im Jahr 2016 (GKV: rund 

70 Millionen Euro im Jahr 2015 und rund 72 Millionen Euro im Jahr 2016), sofern die Obergren-

ze bei den Budgetverhandlungen ausgeschöpft wird. 

Zu Buchstabe d 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. 
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Zu Buchstabe e 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen, durch die der für die Einrichtungen verbesserte 

Mindererlösausgleich auf die Jahre 2015 und 2016 erstreckt wird. Hierdurch wird der Anreiz für 

die Einrichtungen für einen frühzeitigen freiwilligen Umstieg auf das neue Entgeltsystem auf-

rechterhalten. Die Verlängerung des verbesserten Mindererlösausgleichs führt in der Annahme 

einer Optionsquote von jeweils 40 % in den Jahren 2015 und 2016 zu geschätzten Mehrausga-

ben für alle Kostenträger in Höhe von jeweils rund 49 Millionen Euro (GKV: jeweils rund 46 Mil-

lionen Euro). 

 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen, durch die der für die Einrichtungen verbesserte 

Mehrerlösausgleich auf die Jahre 2015 und erstreckt wird. Hierdurch wird der Anreiz für die Ein-

richtungen für einen frühzeitigen freiwilligen Umstieg auf das neue Entgeltsystem aufrechterhal-

ten. Die Verlängerung des verbesserten Mehrerlösausgleichs führt in der Annahme einer Opti-

onsquote von jeweils 40 % in den Jahren 2015 und 2016 zu geschätzten Mehrausgaben für alle 

Kostenträger in Höhe von jeweils rund 9 Millionen Euro (GKV: jeweils rund 8 Millionen Euro). 

 

Zu den Nummern 2 bis 4 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. 
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Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. Darüber hinaus trägt die Änderung dem Sachver-

halt Rechnung, dass die Selbstverwaltungspartner die ihnen gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 6 eingeräumte Möglichkeit wahrgenommen haben, die Abschnitte E1 bis E3 und B1 weiter-

zuentwickeln. In den Jahren bis einschließlich 2017 haben die Krankenhäuser zur Vorbereitung 

der Budgetvereinbarungen daher die insoweit geänderten Unterlagen vorzulegen. 

 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. Darüber hinaus trägt die Änderung dem Sachver-

halt Rechnung, dass die Selbstverwaltungspartner die ihnen gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 6 eingeräumte Möglichkeit wahrgenommen haben, die Abschnitte E1 bis E3 weiterzuentwi-

ckeln. In den Jahren ab 2019 haben die Krankenhäuser zur Vorbereitung der Budgetvereinba-

rungen daher die insoweit geänderten Unterlagen vorzulegen. Der Abschnitt B2 wurde bislang 

durch die Selbstverwaltungspartner nicht weiterentwickelt. Für diesen Abschnitt gilt daher so-

lange die in der Anlage enthaltene Fassung, bis die Selbstverwaltungspartner eine Vereinba-

rung über eine Weiterentwicklung treffen. 

 

Zu den Nummern 6 und 7 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. 
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Zu Nummer 8 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. Entsprechend der Änderung des § 11 Absatz 4 

Satz 1 Nummer 1 sieht die Änderung durch Doppelbuchstabe aa vor, dass der Abschnitt B1 bis 

einschließlich zum Jahr 2018 vorzulegen ist, auch wenn er nicht mehr in der Fassung der Anla-

ge, sondern in der Fassung der Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner nach § 9 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 6 gilt. Entsprechend der Änderung des § 11 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 sieht 

die Änderung durch Doppelbuchstabe bb vor, dass der Abschnitt B2 erst ab dem Jahr 2019 

vorzulegen ist. 

 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. Entsprechend der Änderung des § 11 Absatz 4 

Satz 1 Nummer 2 wird die Überschrift des Abschnitts B2 dahingehend geändert, dass er erst ab 

dem Jahr 2019 vorzulegen ist. Da die in der Anlage enthaltene Fassung des Abschnitts B1 nicht 

mehr gilt, erfolgt dort auch keine Änderung der Überschrift des Abschnitts. 

 

Zu Artikel 16c (Änderung des Psych-Entgeltgesetzes) 

Folgeänderung zur Verlängerung der Einführungsphase des neuen Entgeltsystems für psychiat-

rische und psychosomatische Einrichtungen. Hierdurch wird die Geltung der Psychiatrie-

Personalverordnung (Psych-PV) um zwei Jahre verlängert, so dass die Verhandlung und Nach-

verhandlung von Personalstellen nach der Psych-PV bis einschließlich zum Jahr 2018 erfolgen 

kann. 


